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Frau 
Präsidentin des Nationalrates 
 

 

Zur Zahl 1540/J-NR/2014 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Albert Steinhauser, Freundinnen und Freunde haben an 

mich eine schriftliche Anfrage betreffend „strafrechtlicher Ermittlungen wegen Panikverkäufen im 

Zusammenhang mit dem Salzburger Finanzskandal“ gerichtet. 

Ich beantworte diese Anfrage wie folgt: 

Zu 1 bis 8 und 12 bis 14: 

Bei der Zentralen Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und Korruption ist 

am 23. Mai 2014 eine Anzeige eingelangt, in welcher im Zusammenhang mit dem in der Anfrage 

geschilderten Sachverhalt der Verdacht der Untreue geäußert wird. Die Anzeige wird von der 

genannten Staatsanwaltschaft – unter Berücksichtigung der im Zuge der Ermittlungen zum sog. 

„Salzburger Finanzskandal“ gewonnenen Erkenntnisse – dahingehend geprüft, ob ein für die 

Einleitung eines Ermittlungsverfahrens hinreichender Anfangsverdacht gegen bestimmte Personen 

vorliegt. Ein Zeitpunkt der Beendigung des noch gar nicht eingeleiteten Ermittlungsverfahrens ist 

nicht abschätzbar, wobei auch auf den äußerst großen Umfang des zum "Salzburger 

Finanzskandal" geführten Ermittlungsverfahrens und die sich daraus ergebende Notwendigkeit, 

verschiedene Sachverhaltskomplexe nach Prioritäten gereiht („gestaffelt“) abzuarbeiten, 

hinzuweisen ist. 

Zu 9 bis 11: 

Mit Ausnahme des aufgrund dieser Anfrage angeforderten Berichtes erfolgte im Zusammenhang 

mit dem in der Anfrage thematisierten Vorwurf keine Berichterstattung an die 

Oberstaatsanwaltschaft Wien oder das Bundesministerium für Justiz und es wurde auch keine 

Weisung erteilt. 

Wien,  21. Juli 2014 

 

 

Dr. Wolfgang Brandstetter 
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Hinweis
Dieses Dokument wurde elektronisch signiert.

Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat
die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde.

Prüfinformation
Informationen zur Prüfung der elektronischen
Signatur und des Ausdrucks finden Sie unter:

http://kundmachungen.justiz.gv.at/justizsignatur. 
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